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0 Vorwort 

0.1 Zweck 
Mit diesem Dokument gibt die Betriebszentrale (BZ) Berlin regionale Ergänzungen zur Richtli-
niengruppe 420.02 heraus. 

0.2 Zielgruppe und Gültigkeit 
Dieser Teil der Regionalen Zusätze richtet sich gleichermaßen an EVU und Mitarbeiter der DB 
InfraGO AG, Fahrweg und gilt für die  Netzfahrplanperiode 2026 vom 14.12.2025 bis 12.12.2026. 
Bei notwendigen Änderungen wird dieses Dokument unterjährig aktualisiert. 

0.2.1 Bekanntgabe an Fahrdienstleiter außerhalb Betriebszentralen 
Nicht alle in diesem Teil der regionalen Zusätze der BZ Berlin enthaltenen Abschnitte sind für 
Fahrdienstleiter außerhalb der Betriebszentralen von Relevanz. Die nachfolgende Übersicht stellt 
dar, welche Abschnitte den Fahrdienstleitern außerhalb der BZ bekanntgegeben werden. 

Inhalte in 
 

Bekanntgabe an Fdl außerhalb BZ 
ja nein 

Abschnitt 1 X  
Abschnitt 2 X  
Abschnitt 3  X 
Abschnitt 4  X 
Abschnitt 5 X  
Abschnitt 6 X  
Abschnitt 7  X 
Abschnitt 8 X  
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1 Übersicht der Bereiche der BZ Berlin 

1.1 Territorialer Zuständigkeitsbereich der BZ 
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1.2 Zuständigkeitsbereich des Netzkoordinators 
Entspricht den territorialen Zuständigkeiten der BZ Berlin (siehe 1.1) 

1.3 Zuständigkeitsbereich der Zugkoordinatoren (Bereichsdisposition) 
Die in der Richtliniengruppe 420.04 beschriebenen Aufgaben der Bereichsdisponenten werden im 
Bereich der Betriebszentrale Berlin vollumfänglich von Zugkoordinatoren übernommen. 

Die Zuständigkeiten entsprechen den farblich gekennzeichneten Bereichen in der Übersichtskarte 
der BZ-Zuständigkeiten. (siehe 1.1) 
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2 Erreichbarkeit und Aufgaben der BZ 

2.1 Erreichbarkeit der BZ 

Bereich Telefon-Nr. Fax-Nr. Email-Adresse 

NK (030) 297 1058 (030) 297 40903 BLF.BZ-NK@deutschebahn.com 

Zugkoordinator 1 (030) 297 60261 (030) 297 44427 BLF.BZ-ZK1@deutschebahn.com 

Zugkoordinator 2 (030) 297 60262 (030) 297 44427 BLF.BZ-ZK2@deutschebahn.com 

Zugkoordinator 4 (030) 297 60264 (030) 297 44404 BLF.BZ-ZK4@deutschebahn.com 

Zugkoordinator 5 (030) 297 60265 (030) 297 41955 BLF.BZ-ZK5@deutschebahn.com 

Zugkoordinator 6 (030) 297 60266 (030) 297 44403 BLF.BZ-ZK6@deutschebahn.com 

Zugkoordinator 7 (030) 297 60267 (030) 297 44403 BLF.BZ-ZK7@deutschebahn.com 

2.2 Aufgaben des Netzkoordinators 

 Gesamtkoordination auf dem Streckennetz des BZ-Bereichs 

 Wahrnehmung der Schichtleiterfunktion 

 Entscheidung bei Konfliktfällen (Letztentscheid) 

 Ansprechpartner der EVU bei schwierigen Betriebsverhältnissen 

 Veranlassen von Maßnahmen beim Liegenbleiben von Reisezügen 

2.3 Aufgaben der Zugkoordinatoren 

 Ansprechpartner für die EVU in seinem Bereich (operativer Kundeninformationsservice )  

 Bearbeitung von Anträgen auf Anschlüsse 

 Bearbeiten bei Abweichungen von Fahrplandaten (mit Vergabe einer Bearbeitungsnummer) 

 Meldungen an EVU (Störungen und Unregelmäßigkeiten) 

 Veranlassen dispositiver Maßnahmen im Störungsfall zur Aufrechterhaltung des Zugbetriebes 

 Federführung bei der Erstellung und Einführung von Betriebsprogrammen in Abstimmung mit 
den EVU bei kurzfristig auftretenden Einschränkungen der Eisenbahninfrastruktur 

 Festlegen und Veranlassen von Umleitungen bei Unregelmäßigkeiten 

 Veranlassen geeigneter Maßnahmen bei Ausfall/Störung von Zugfunk-Fahrzeuggeräten  
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3 Lagebesprechungen 

3.1 Regelmäßige Lagebesprechung 
Es finden keine regelmäßigen Lagebesprechungen statt. 

3.2 Anmeldung 
bleibt frei 

3.3 Anlassbezogene Lagebesprechungen 
Zu anlassbezogenen Lagebesprechungen, z. B. bei Großstörungen, kann kurzfristig eingeladen 
werden. 

Interessierte EVU geben Ihre Kontaktdaten (Faxnummer/E-Mail Adresse) an das Kundenma-
nagement der DB InfraGO AG. 

3.4 Dokumentation 
Alle Lagebesprechungen werden nach Möglichkeit protokolliert. Die Protokolle sowie ggf. weitere 
während der Lagebesprechung verteilte Unterlagen werden auf Anforderung auch an EVU ver-
sandt, die nicht an der Besprechung teilgenommen haben. 

Ansprechpartner: Leiter Netzdisposition der BZ Berlin (030 – 297 41510). 
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4 Ausführungsbestimmungen zu streckenspezifischen Regelun-
gen 

4.1 Nord-Südverbindung Berlin (Fernbahntunnel) 
Anforderung an das Fahrzeug bzw. den Fahrzeugeinsatz: 

 Der Einsatz von Dieselfahrzeugen ist nur in Ausnahme-  und Notfällen (Abschleppen ei-
nes havarierten elektrisch betriebenen Triebfahrzeugs, Abschleppen eines von einer 
Oberleitungsstörung betroffenen Zuges und Instandsetzungs- oder Instandhaltungsarbei-
ten, die nur bei abgeschalteter Oberleitung stattfinden können) zugelassen. 

 Auf Grund der Neigungsverhältnisse der Strecken sowie ebenfalls aus Brandschutzgrün-
den ist das Befahren mit Güterzügen untersagt. 

 Die Reisezüge müssen über ein geschlossenes System der Toilettenanlagen verfügen. 

   Die Sicherstellung  der Einhaltung der Technischen Netzzugangsbedingungen liegt in der 
Verantwortung des jeweiligen EVU. 

4.2 Flughafenverbindung Berlin-Brandenburg International (BFBI) (Abzweig Selchow über 
den Bahnhof BFBI bis zum Abzweig in den Bahnhof Schönefeld Süd) 
Anforderung an das Fahrzeug bzw. den Fahrzeugeinsatz: 

 Der Einsatz von Dieselfahrzeugen ist nur in Ausnahme- und Notfällen (Abschleppen eines 
havarierten elektrisch betriebenen Triebfahrzeugs, Abschleppen eines von einer Oberlei-
tungsstörung betroffenen Zuges und Instandsetzungs- oder Instandhaltungsarbeiten, die 
nur bei abgeschalteter Oberleitung stattfinden können) zugelassen. 

 Züge die mit Reisenden besetzt sind, dürfen den Bereich des Flughafentunnels nur befah-
ren, wenn die Fahrzeuge die geforderte Brandschutzklasse erfüllen:  
DIN 5510-1 Brandschutzstufe 3 oder EBA-Brandschutzvorgaben E2 oder  
DIN/EN 45545-1 Betriebsklasse 2 oder TSI SRT „Sicherheit in Eisenbahntunneln“ Brand-
schutzkategorie A. 

 Auf Grund der Neigungsverhältnisse der Strecken sowie ebenfalls aus Brandschutzgrün-
den ist das Befahren mit Güterzügen untersagt. 

 Die Reisezüge müssen über ein geschlossenes System der Toilettenanlagen verfügen. 

Die Sicherstellung  der Einhaltung der Technischen Netzzugangsbedingungen liegt in der Ver-
antwortung des jeweiligen EVU. 

4.3 Regeln zum Abschleppen von Zügen 
Liegen gebliebene Züge im Nord-Südverbindung Berlin (Fernbahntunnel) und in der Flughafen-
verbindung Berlin-Brandenburg International (BFBI) können durch im Bf Berlin Lichtenberg ste-
hende Triebfahrzeuge (2mal BR 218 der DB Fernverkehr) abgeschleppt werden. 

Diese Triebfahrzeuge stehen von 05.00 Uhr bis 23.00 Uhr bereit und können zum Abschleppen 
von Triebzügen, aber auch zum Abschleppen von anderen Reisezügen genutzt werden. 

Die Anforderung der Triebfahrzeuge erfolgt durch den Triebfahrzeugführer des liegen gebliebe-
nen Zuges bei dem zuständigen Fahrdienstleiter.  

Der Fahrdienstleiter veranlasst die Aktivierung des Abschlepptriebfahrzeuges durch den Netzko-
ordinator.  

Der Netzkoordinator vergibt eine dringliche Hilfszugnummer, erstellt die Fahrplanmitteilung und 
informiert die Transportleitung der DB Fernverkehr vom Einsatz der o.g. Triebfahrzeuge.  
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5 Besondere Schienenwege gemäß Nutzungsbedingungen Netz 
(NBN) 2.4.1 

 
Bleibt frei 
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6 Vereinbarungen zur Disposition 

 
Grundsatz: EVU haben gemäß 420.0202 die Möglichkeit besondere Vereinbarungen zur betrieb-
lichen Disposition zu treffen. 

6.1 Dispositionsvereinbarung für die Strecke VzG 6171, bzw. VzG 6134 zwischen Berlin 
Südkreuz und Berlin Hbf 

Gültig 
Streckenabschnitt 

Linien Dispositionsmaßnahme 
Beteiligte 

EVU 

14.12.2025 
bis 

12.12.2026 

Flughafen BER  
Berlin Hbf (tief)  

 
FEX  

 Bei einer zu erwartenden Ankunftsverspätung 
des FEX von >= 10 Minuten in Berlin Südkreuz 
endet dieser Zug in Berlin Südkreuz und ver-
kehrt in seinem Takt ab Berlin Südkreuz wie-
der zum Flughafen BER. 
(Teilausfall BPAF – BL N – BPAF, planmäßige 
Wende in BL entfällt) 

 Zug setzt bei Bedarf nach Gleis 109 weg. 

DB Regio 
DB Infra-

GO 

6.2 Dispositionsvereinbarung für die Strecke VzG 1122 zwischen Bad Kleinen und Lübeck 

Gültig Streckenabschnitt 
Linien Dispositionsmaßnahme Beteiligte 

EVU 

15.08.2025 
bis 

12.12.2026 

Bad Kleinen  
Lübeck 

 
RE2 

 Bei Verspätung von Zügen auf der Relation 
Lübeck – Bad Kleinen zwischen 5 und 10 Mi-
nuten sind die Züge der RE2 in Richtung 
Lübeck vorrangig gegenüber anderen Produk-
ten von DB Regio zu behandeln. 

 Die Betriebsstellen für die zu erwartenden 
Zugkreuzungen auf dem Teilabschnitt der VzG 
1122 sind so zu wählen, dass die Züge in 
Richtung Lübeck ohne weitere Zusatzver-
spätungen durchgeführt werden können. 
Grund dafür sind die kurzen Wendezeiten in 
Lübeck Hbf und den damit verbundenen Ver-
spätungsübertragungen auf die Taktverkehre. 

DB Regio 
DB Infra-

GO 
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7 Streckenabschnitte auf denen als Vorsichtsmaßnahme bei Vor-
liegen einer Sturmwarnung die Geschwindigkeiten der Züge auf 80 
km/h begrenzt wird 

 
Bleibt frei 
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8 Übersicht der Szenarien, für die Dispositionskonzepte erstellt 
und abgestimmt werden 

 
8.1 Grafische Übersicht der Magistralen im Zuständigkeitsbereich der Betriebszentrale 
Berlin 
 

 

 

 

 

Magistrale Ü 1 Hamburg - Berlin 

Magistrale Ü 3 Hannover - Berlin 
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Magistrale Ü 8 Berlin - Augsburg 



 

I.IB-O-BN Regionale Zusätze Ril 420 Teil 1 14 

 
8.2 Übersicht der Dispositionskonzepte im Zuständigkeitsbereich der  
Betriebszentrale Berlin 
Überregional wirkende Dispositionskonzepte sind zusätzlich mit der Nummer der Magistrale und 
der Regionenkennziffer bezeichnet. 

Magistrale Region* Dispo Bezeichnung 

  1 Altefähr (özF Bergen 2) 

  2 Angermünde 

  3 Anklam 

  4 Bad Doberan 

  5 Beeskow 

  6 Birkenwerder 

  7 Bornholmer Straße  

  8.1 Burg Stargard 1 (Nord-Süd) 

  8.2 Burg Stargard 2 (Ost–West) 

  9 Cottbus 

  10 Doberlug-Kirchhain (Selchow 2) 

  11 Eisenhüttenstadt  

  12 Erkner 

  13 Finsterwalde 

  14 Forst 

  15 Fürstenberg 

  16 Fürstenwalde 

  17 Genshagener Heide 

Ü1. 1. 18 Glöwen 

  19 Grünauer Kreuz West  

  20 Grünauer Kreuz 

  21 Güstrow 

Ü1. 1. 22 Hagenow Land 

  23 Hennigsdorf 

Ü8. 1. 24 Jüterbog 

  25 Küstrin-Kietz 

  26 Lichtenberg  

  27 Lietzow (özF Bergen 1) 

  28 Lübbenau 

Ü8. 1. 29 Ludwigsfelde 

Ü1. 1. 30 Ludwigslust  

  31 Michendorf 

  32 Moabit 

Ü1. 1. 33 Nauen 
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Magistrale Region* Dispo Bezeichnung 

  34 Neuruppin 

Ü3. 1. 35 Oebisfelde 

  36 Ostbahnhof 

  37 Papestraße 

  38 Parchim  

Ü3. 1. 39 Rathenow 

Ü3. 1. 40 Ruhleben 

  41 Rummelsburg 

  42 Salzwedel 

  43 Schwerin 

  44 Selchow 

  45 Spremberg 

Ü3. 1. 46 Stendal 

  47 Torgelow  

  48 Velgast 

  49 Wannsee 

  50 Warnemünde 

  51 Westkreuz 

  52 Wildpark 

Ü1. 1. 53 Wittenberge 

    

  90 Störung Ziegelgrabenbrücke Rügendamm 

  91 Einschränkungen Großbeeren Süd – Bln Südkreuz (a) 

  92 Einschränkungen Abzw Bohnsdorf West – Flughafen BER 
(a) 

  93 Einschränkungen Abzw Selchow Süd - Flughafentunnel – 
Flughafen BER (a) 

  94 Einschränkungen Bln Spandau (a) – Falkensee – Briese-
lang (a) 

  95 Einschränkungen Berlin-Blankenburg – Bornholmer Straße 
(a) 

  96 Einschränkungen Genshagener Heide (a) – Genshagener 
Heide Nord (lange Kurve) – Großbeeren Süd (a) 

  97 Einschränkungen Bln Abzw. Karow Ost (a) - Bln Hohen-
schönhausen 

  98 Einschränkungen Berlin Hbf (tief) (a) - Nord-Süd-Tunnel – 
Bln Südkreuz (a) 
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Magistrale Region* Dispo Bezeichnung 

  99 Einschränkungen Abzw. Glasower Damm Nord (a) – Bln 
Südkreuz (a) 

  100 Sperrung Bf. Flugh BER (BFBI) 

  101 Sperrung Bf. Bln Ostkreuz gesamt (BOKR, BOKO, BOKN) 

  102 Sperrung Bf. Bln Ostbahnhof 

  103 Sperrung Hp Bln Alexanderplatz 

  104 Sperrung Bf. Bln Friedrichstraße 

  105 Sperrung Bf. Berlin Hbf (tief) & Bf. Bln Hbf-Le Bf(S) 

  106 Sperrung Bf. Bln Zoologischer Garten 

Ü3. 1. 107 Sperrung Bf. Bln Spandau 

  108 Sperrung Bf. Bln Gesundbrunnen 

  109 Sperrung Bf. Potsdam Hbf 

  110 Sperrung Bf. Rostock Hbf 

  111 Sperrung Bf. Bln Südkreuz 

*Region Ost = Kennziffer 1 
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0 Vorwort 

0.1 Zweck 
Mit diesem Dokument gibt die Betriebszentrale S-Bahn Berlin regionale Ergänzungen zur Richtli-
niengruppe 420.02 heraus.  

0.2 Zielgruppe und Gültigkeit 
Dieser Teil der Regionalen Zusätze richtet sich vorrangig an Eisenbahnverkehrsunternehmen und 
Stationsbetreiber. Er gilt vom 14.12.2025 bis zum 12.12.2026 und ersetzt die mit Gültigkeit ab 
15.12.2024 herausgegebene Unterlage.  

0.2.1 Besonderheiten des S-Bahn-Betriebes 
Einige im vorliegenden Dokument dargestellte Regelungen ergeben sich aus den besonderen An-
forderungen des S-Bahn-Betriebes und sind daher verschieden von vergleichbaren Regelungen in 
anderen Betriebszentralen.  

0.2.2 Bekanntgabe außerhalb von Betriebszentralen 
Dieser Teil der Regionalen Zusätze wird nicht an Fahrdienstleiter außerhalb von Betriebszentralen 
bekanntgegeben. Die für Fahrdienstleiter relevanten Regelungen sind im Teil 2 der Regionalen 
Zusätze enthalten. 
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1 Übersicht der Bereiche der BZ S-Bahn Berlin 

1.1 Territorialer Zuständigkeitsbereich der BZ   

Der Zuständigkeitsbereich der BZ S-Bahn Berlin umfasst das Gesamtnetz der S-Bahn Berlin. An den 
Gleisverbindungen zwischen S-Bahn- und Fernbahn-Netz endet die Zuständigkeit der BZ S-Bahn Berlin 
am Grenzzeichen der aus dem S-Bahn-Netz abzweigenden Weiche*.  
* Im Bahnhof Reinickendorf befindet sich die Grenze zwischen S-Bahn- und Fernbahn-Netz Höhe Signal 4211. 

1.2 Zuständigkeitsbereiche der Bereichsdisponenten 

Alle Strecken im Netz der S-Bahn Berlin sind überwachte Strecken. Die Überwachungsaufgaben 
werden von den Bereichsdisponenten (in der Rolle als Zugdisponenten) wahrgenommen. Die Zu-
ständigkeitsbereiche der Bereichsdisponenten sind der Übersichtskarte zu entnehmen.  
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1.2.1 Schnittstellen zwischen den Dispositionsbereichen   

Der Bahnhofsteil Gesundbrunnen gehört zum Dispositionsbereich Nord-Süd. Züge von/nach 
Schönhauser Allee bzw. von/nach Wedding disponiert der Bereichsdisponent Ring (in Absprache 
mit dem Bereichsdisponenten Nord-Süd).  

Die Grenze zwischen den Dispositionsbereichen Nord-Süd und Ring befindet sich an den Zwi-
schensignalen 4403, 4404, 4406, 4407 des Bahnhofs Gesundbrunnen (zwischen den Bahnhofstei-
len Schönhauser Allee und Bornholmer Straße). 

Die Grenze zwischen den Dispositionsbereichen Nord-Süd und Süd befindet sich am Tunnelmund 
des Nord-Süd-Tunnels aus/in Richtung Yorckstraße (Großgörschenstraße). 

Die Grenze zwischen den Dispositionsbereichen Ring und Süd befindet sich am Ein- bzw. Ausfahr-
signal des Bahnhofs Baumschulenweg aus/in Richtung Plänterwald bzw. Köllnische Heide. 

Die Grenze zwischen den Dispositionsbereichen Ost-West und Süd befindet sich am Ein- bzw. 
Ausfahrsignal des Bahnhofs Westkreuz (Stadtbahn) aus/in Richtung Grunewald. 

Die Ostgrenze zwischen den Dispositionsbereichen Ring und Ost-West befindet sich in Kilometer 
0,590 (Signalbrücke Evsig 1604/Evsig 1606, Bft Warschauer Straße) der VzG-Strecke 6007. 

Die Westgrenze zwischen den Dispositionsbereichen Ring und Ost-West befindet sich an den Sig-
nalen 452, 866 der eingleisigen Strecke Charlottenburg – Halensee.  

Bei reduzierter Besetzung der Arbeitsplätze der Netzdisposition befindet sich die Grenze zwischen 
den Dispositionsbereichen Ost-West und Nord-Süd am Ein- bzw. Ausfahrsignal des Bahnhofs 
Wannsee aus/in Richtung Schlachtensee. 

1.2.2 Zuständigkeit bei Mischverkehr  

Grundsätzlich disponieren die Bereichsdisponenten der BZ S-Bahn Berlin auf Strecken des S-
Bahn-Netzes, die als Gemeinschaftsstrecken definiert sind, und in Bahnhöfen, in denen Gleise 
regelmäßig im Mischbetrieb S-Bahn/Fernbahn befahren werden, alle Produkte/Trassen. 

Hiervon abweichend erfolgt die Ein- und Auslegung von Trassen, die in das Netz der S-Bahn Berlin 
ein- bzw. aus diesem herausfahren, durch den zuständigen Zugkoordinator der BZ Berlin. 

Nachfolgende Strecken sind als Gemeinschaftsstrecken definiert 

• Reinickendorf – Tegel 
• Strausberg – Strausberg Nord  

Die Bahnhöfe Birkenwerder, Karow und Reinickendorf einschließlich der Nebenanlagen sind Bahn-
höfe mit Mischbetrieb S-Bahn/Fernbahn. 
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2 Erreichbarkeit und Aufgaben der BZ 

2.1 Erreichbarkeit der BZ 

Die Arbeitsplätze des Netzkoordinators, der Bereichsdisponenten und der Notfallleitstelle in der 
BZ S-Bahn Berlin sind durchgehend besetzt.  

Arbeitsplatz Rufnummer Mail 

Netzkoordinator (999) 51120 BLS.BZ-NK@deutschebahn.com 

Notfallleitstelle (999) 51131 BLS.BZ-NFLS@deutschebahn.com 

Bereichsdisponent Ost-West (999) 51172 BLS.BZ-BD@deutschebahn.com 

Bereichsdisponent Nord-Süd (999) 51174 BLS.BZ-BD@deutschebahn.com 

Bereichsdisponent Ring (999) 51176 BLS.BZ-BD@deutschebahn.com 

Bereichsdisponent Süd (999) 51170 BLS.BZ-BD@deutschebahn.com 

Bei Einrichtung des Arbeitsstabes nach Richtlinie 420.0200A01 2(4,5) ist das Lagezentrum durch 
den Koordinator S-Bahn-Netz besetzt. Die Besetzung wird gesondert bekanntgegeben. 

Arbeitsplatz Rufnummer Mail 

Lagezentrum (999) 48223 Arbeitsstab-Ost-S-Bahn.DBInfraGO 
@deutschebahn.com 

 

2.2 Aufgaben des Netzkoordinators 

 Gesamtkoordination auf dem Streckennetz des BZ-Bereichs 

 Wahrnehmung der Schichtleiterfunktion 

 Entscheidung bei Konfliktfällen (Letztentscheid) 

 Ansprechpartner der EVU bei schwierigen Betriebsverhältnissen 

 Veranlassen von Maßnahmen beim Liegenbleiben von Reisezügen 

 Bekanntgabe der Anwendung von Dispositionskonzepten 

2.3 Aufgaben der Bereichsdisponenten 

 Ansprechpartner für die EVU im jeweiligen Bereich   

 Bearbeitung von Abweichungen zu Fahrplandaten, Erstellen von Fahrplanmitteilungen 

 Abgabe und Entgegennahme von Meldungen an/von EVU (Störungen und Unregelmäßigkeiten) 

 Veranlassen dispositiver Maßnahmen im Störungsfall zur Aufrechterhaltung des Zugbetriebs 

 Abstimmung, Entscheidung und Veranlassung von Abweichungen zum Regelfahrplan bei 
Störungen im Betriebsablauf bzw. aus verkehrlichen Gründen auf Antrag der EVU 

 Festlegen und Veranlassen von Umleitungen bei Unregelmäßigkeiten 

 Erstkodierung von Verspätungsminuten nach Richtlinie 420.9001 

 Bearbeitung von EVU-Anträgen zu Abweichungen von der planmäßigen Zugcharakteristik 
und zur verspätungsbedingten Anschlussgewährung  
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3 Lagebesprechungen 

3.1 Termin 

Regelmäßige Lagebesprechungen finden jeden Dienstag* um 10:30 Uhr als Online-Konferenz un-
ter Leitung der Organisationseinheit Netzdisposition statt. Terminänderungen aus organisatori-
schen Gründen bzw. aufgrund außergewöhnlicher Betriebslage sowie zusätzliche anlassbezogene 
Lagebesprechungen werden gesondert bekanntgegeben.  
* außer an Feiertagen im Bundesland Berlin 

3.2 Anmeldung 

Der Einwahl-Link wird den eingeladenen Teilnehmern von der OE Netzdisposition zur Verfügung 
gestellt. Weitere Stellen, die eine Teilnahme wünschen, melden sich jeweils bis Montag 14:00 Uhr 
an. Ansprechpartner: Leiter Netzdisposition (Telefon 030 297 51084). 

3.3 Themen 

Zweck der regelmäßigen Lagebesprechungen ist der Informationsaustausch zu zurückliegenden 
und bevorstehenden Dispositionsschwerpunkten im Netz der S-Bahn Berlin. Als Diskussionsgrund-
lage wird ein Wochenlagebericht mit Angaben zur Pünktlichkeitsentwicklung und zu Schwerpunkt-
störungen der vorhergehenden Kalenderwoche jeweils am Montag an die eingeladenen/angemel-
deten Teilnehmer versendet. Themen und Unterlagen zu anlassbezogenen Lagebesprechungen 
werden mit der jeweiligen Einladung versendet. 

3.4 Dokumentation 

Die regelmäßigen Lagebesprechungen werden nicht protokolliert. Relevante Informationen können 
dem Wochenbericht (siehe Punkt 3.3) entnommen werden. 
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4 Ausführungsbestimmungen zu streckenspezifischen  
Regelungen 

4.1 Einschränkungen im Fahrzeugeinsatz 

4.1.1 Grundsätze für den Einsatz von Fahrzeugen 

Für Zugfahrten im Netz der S-Bahn Berlin gelten bestimmte Bedingungen in Abhängigkeit von 
Fahrzeugbauart und Zugsicherungssystem des führenden Fahrzeuges. Es wird dabei unterschie-
den in Strecken mit 

 Fahrsperreneinrichtung (FSP) 

 Zugbeeinflussungssystem S-Bahn (ZBS) 

 Fahrsperreneinrichtung (FSP) und Zugbeeinflussungssystem S-Bahn (ZBS) 

 Ausrüstung PZB 90 sowie FSP und/oder ZBS  

Streckenabschnitte, die sowohl mit ZBS- als auch mit FSP-Streckenausrüstung ausgestattet 
sind, gelten für Züge, deren führendes Fahrzeug ausschließlich mit FSP ausgerüstet ist, als FSP-
Strecke, für alle übrigen Züge als ZBS-Strecke. 

Die BZ S-Bahn Berlin kann Zugfahrten des Gelegenheitsverkehrs, die nicht durch die OE Fahrplan 
eingelegt wurden, bei Sicherstellung der in den Übersichten genannten Einsatzbedingungen zulas-
sen. Alle weiteren für den Einsatz auf den zu befahrenden S-Bahn-Strecken erforderlichen Voraus-
setzungen (z.B. Vorliegen von Genehmigungen, Einhaltung von Streckenklasse/Lichtraumprofil, 
Streckenkenntnis des Tf) muss das anmeldende EVU in eigener Verantwortung kennen und gewähr-
leisten; die Trassenanmeldung gilt als Bestätigung, eine Überprüfung durch die BZ findet nicht statt. 
Die Züge müssen über GSM-R erreichbar sein. 

Als S-Bahn-Bauart bezeichnet man Fahrzeuge der Baureihen 480, 481, 483 und 484 sowie histo-
rische Fahrzeuge ehemaliger S-Bahn-Baureihen (167 und 475). 

Für Rangierfahrten gelten keine besonderen Einsatzbedingungen. 

4.1.2 Einsatz von Fahrzeugen auf Strecken mit ZBS-Ausrüstung 

Führendes Fahrzeug  ausgerüstet mit ZBS Einsatz des Zuges auf ZBS-Strecken 

S-Bahn-Bauart 
ja ohne Einschränkungen 

nein nicht zulässig 

S-Bahn -HGZ nein - max. 40 km/h und Tfz-Begleiter  
- max. 30 km/h ohne Tfz-Begleiter 

andere Bauart 

ja ohne Einschränkungen 

nein 
- max. 40 km/h und Tfz-Begleiter  
- Fahren im Abstand einer oder mehrerer Zugmelde-
stellen 

Die EVU sind über die durch sie einzuhaltenden Bedingungen der Fahrten im Streckenbuch infor-
miert. In einer durch die OE Fahrplan herausgegebenen Fahrplananordnung können abwei-
chende Regeln gegeben sein. 

Bei Zügen mit am führenden Fahrzeug vorhandener, aber störungsbedingt ausgefallener ZBS-
Ausrüstung ist die Fahrt zur Streckenräumung bzw. Werkstattzuführung mit Zustimmung des Be-
reichsdisponenten mit 40 km/h statthaft. Über den Ausfall der ZBS-Ausrüstung muss der Tf den 
Fdl und dieser den BD informieren.  
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4.1.3 Einsatz von Fahrzeugen auf Strecken mit FSP-Ausrüstung 

Führendes Fahrzeug  ausgerüstet mit FSP Einsatz des Zuges auf FSP-Strecken 

S-Bahn-Bauart 
ja ohne Einschränkungen 

nein nicht zulässig 

S-Bahn -HGZ ja ohne Einschränkungen 

andere Bauart 

ja ohne Einschränkungen 

nein 
- max. 40 km/h und Tfz-Begleiter  
- Fahren im Abstand einer oder mehrerer Zugmelde- 
  stellen 

Die EVU sind über die durch sie einzuhaltenden Bedingungen der Fahrten im Streckenbuch infor-
miert. In einer durch die OE Fahrplan herausgegebenen Fahrplananordnung können abwei-
chende Regeln gegeben sein. 

Bei Zügen mit am führenden Fahrzeug vorhandener, aber störungsbedingt ausgefallener FSP-
Ausrüstung ist die Fahrt zur Streckenräumung bzw. Werkstattzuführung mit Zustimmung des Be-
reichsdisponenten mit 40 km/h statthaft; über den Ausfall der FSP-Ausrüstung muss der Tf den 
Fdl und dieser den BD informieren. 

4.1.4 Einsatz von Fahrzeugen auf Strecken mit Ausrüstung PZB 90 

auf Streckenabschnitten und Bahnhofsgleisen mit Ausrüstung FSP und/oder ZBS sowie PZB 90 
gelten für Zugfahrten, deren führendes Fahrzeug mit PZB 90 ausgerüstet ist, keine Einschränkun-
gen. 

Dies betrifft die folgenden Strecken- bzw. Bahnhofsgleise 

• Reinickendorf – Tegel 

• Strausberg – Strausberg Nord 

• Birkenwerder 

• Karow 

• Halensee 

4.1.5 ZAT-FM-Fahrzeugausrüstung 

Für mit Reisenden besetzte Züge, die aus Fahrzeugen der Baureihen 480 und 481 gebildet sind, müs-
sen die durch EBA-Manteldokument verfügten Bestimmungen zur ZAT-FM-Fahrzeugausrüstung be-
achtet und eingehalten werden. 

4.1.6 Einschränkungen Regellichtraum und Brandschutzklassenbeschränkung 

Auf den nachfolgend aufgeführten Strecken dürfen wegen eingeschränkten Regellichtraums bzw. 
Brandschutzklassenbeschränkung nur Fahrzeuge der Baureihen 481, 483, 484, S-Bahn-Hilfs-
gerätezug sowie historische Fahrzeuge ehemaliger S-Bahn-Baureihen (167 und 475) fahren. 

 Gesundbrunnen* – Nordbahnhof – Anhalter Bahnhof – Südkreuz (Vorort)* 

 Anhalter Bahnhof – Schöneberg (Vorort)* 

 Wedding* - Hauptbahnhof Tunnel (gilt ab Inbetriebnahme) 

 Westhafen* – Hauptbahnhof Tunnel (gilt ab Inbetriebnahme) 

 Schönefeld (b Bln)* – Flughafen BER 
        * (ausschließlich) 
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4.2 Bahnstromtechnische Einsatzbedingungen für Fahrzeuge 

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Fahrzeugeinsatz und Gesamtfahrplan/Betriebskonzept 
sind die bahnstromtechnischen Einsatzbedingungen nur im Zusammenhang mit dem angefragten 
und übergebenen Konzept gültig. Ergeben sich Veränderungen, die die Energieversorgung im 
Netz der S-Bahn Berlin betreffen (z.B. Lastaufnahme, Fahrzeugtakt, Baureiheneinsatz), ist dies 
an die DB Energie GmbH, I.ET-OS1, zu kommunizieren. 

Grundsätzlich gilt für die Gesamtstromaufnahme einzelner oder im Verband eingesetzter Fahr-
zeuge der in den Technischen Netzzugangsbedingungen (TNB) bzw. Infrastrukturnutzungsbedin-
gungen (IBN) festgelegte Maximalwert von 4 kA. 

Zusätzlich dazu sind die in den folgenden Abschnitten baureihenspezifisch dargestellten Ober-
strombegrenzungen/Einsatzbedingungen einzuhalten. Diese Oberstrombegrenzungen gelten pro 
Zug (im Verband fahrende Einheit). 

Für Rangierfahrten in Zugbildungsanlagen (ZBA) sowie Kehr- und Abstellgleisen ist durch alle 
Fahrzeuge die in den technischen Netzzugangsbedingungen (TNB), Abschnitt D.1.1.1 vorgege-
bene Strombegrenzung von 500 A pro kleinster elektrischer Fahrzeugeinheit einzuhalten. 

4.2.1 Fahrzeuge der Baureihen 480 und 481 
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4.2.2 Fahrzeuge der Baureihen 483 und 484  

 
 
 

4.2.3 Fahrzeuge der Baureihe 485 

Im gesamten Netz der S-Bahn Berlin wird die bahnstromtechnische Einsatzfreigabe für Fahr-
zeuge der BR 485 für den Regelverkehr zurückgenommen. 

Unter der Bedingung, dass nur am führenden Viertelzug die Stromabnehmer in Arbeitsstellung 
gehalten werden, sind Überführungsfahrten der BR 485 weiterhin möglich. 
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4.3 Meldeplan 

4.3.1 Meldungen 

Abweichungen von der geplanten Zugcharakteristik sind durch die EVU beim Bereichsdisponen-
ten der BZ gemäß Ril 420.0240 zu beantragen.  

Unabhängig vom Antragsverfahren müssen die EVU, zur Sicherstellung von Funktionen der  
Reisendeninformation, die von der BZ S-Bahn Berlin im Auftrag des Stationsbetreibers wahrge-
nommen werden, alle Abweichungen und Änderungen von Trassenparametern (z.B. Änderung 
von Baureihe, Zuglänge, Zugsicherungs- oder Abfertigungssystem) vor Beginn und spätestens 
zum Ende der Einschränkung fernmündlich melden.  

Bei Fahrzeugstörungen, die zu Verspätungen oder Zugausfällen führen, und bei Fahrzeugen, die 
an Ereignissen nach Ril 423 (Notfallmanagement) beteiligt sind, ist durch die Leitstelle des EVU 
die Fahrzeugnummer des betroffenen Fahrzeuges an den Bereichsdisponenten zu melden. 

Die Information der Triebfahrzeugführer über Dispositionsmaßnahmen erfolgt, außer in den im 
Regelwerk ausdrücklich anders geregelten Fällen, durch die Leitstellen der EVU.  

4.3.2 EVU-Sonderüberwacher 

Bei umfangreichen Sonderverkehren kann im Lagezentrum des Bahnhofs Olympiastadion oder ei-
nes anderen vorab bekanntzugebenden Bahnhofes ein Sonderüberwacher der Leitstelle des den 
Sonderverkehr bestellenden EVU zum Einsatz kommen. Dieser muss sich zu Beginn und Ende 
seiner Tätigkeit beim Netzkoordinator melden und kann (ohne Zwischenschaltung der EVU-Leit-
stelle) direkt mit der Netzdisposition der BZ S-Bahn Berlin kommunizieren und dabei für den begin-
nenden und endenden Sonderverkehr (einschließlich des Zu-/Ablaufs aus dem/ in das Strecken-
netz) sowie aller übrigen Züge, die über Olympiastadion verkehren, die vollständigen verkehrsdis-
positiven Aufgaben einer EVU-Leitstelle wahrnehmen. Er ist – außer bei Ereignissen nach Ril 423 
(Notfallmanagement) – im Zusammenhang mit dem Sonderverkehr der alleinige Ansprechpartner 
und Informationsübermittler von/zur Bundes- bzw. Landespolizei. Bei Gefahr im Verzug kann er 
der Gefahrenabwehr dienende Gleissperrungen direkt mit dem Fahrdienstleiter absprechen. Bei 
erforderlicher minutengenauer Abfahrtssteuerung von Schwerpunktzügen vermittelt der Sonder-
überwacher den Kontakt zwischen Polizei und BZ. 

4.4 Disposition 

(1) Bei Betriebsstörungen soll das Stehenbleiben von Zügen außerhalb von Bahnsteigen we-
gen der Gefahr des eigenmächtigen Aussteigens von Reisenden und der damit einhergehenden 
Gefährdung durch die Stromschiene vermieden werden. Spätestens nach 30 Minuten Standzeit 
sollen für außerhalb von Bahnsteigen stehende besetzte Reisezüge Maßnahmen wirksam werden, 
die den Reisenden das Aussteigen ermöglichen (Vorziehen/Zurücksetzen, Abschieben/Abziehen, 
Evakuieren). Diese Zielstellungen haben sowohl für die BZ S-Bahn Berlin als auch für die Leitstel-
len der betreffenden EVU im Störungsfall Priorität vor anderen Dispositionsaufgaben. In Konflikt-
fällen entscheidet der Netzkoordinator mit Letztentscheid. Die Absolutgrenze von 120 Minuten für 
die Befreiung von Reisenden aus Zwangslage (420.0290) gilt parallel. 

(2) Beim störungsbedingt erforderlichen Abschieben/Abziehen von Zügen erfolgt die Festlegung 
des Bahnhofes, bis zu dem abgeschoben/abgezogen werden soll, durch die BZ S-Bahn Berlin.  

(3) Sind aufgrund von planmäßigen Abstellungen Betriebsführungsgleise blockiert, muss im Be-
darfsfall im Zeitraum 0°° bis 4°° innerhalb von 90 Minuten, zu anderen Zeiten innerhalb von 60 
Minuten nach Aufforderung durch den Netzkoordinator der Zug durch das EVU an einen anderen, 
durch die BZ benannten Standort gefahren werden. Die Forderungsfrist kann dabei schon vor Be-
ginn der Abstellung beginnen. Vorstehende Regelung gilt auch für Abstellgleise, wenn nur über 
diese Gleise Fahrverbindungen zu Nachbarnetzen möglich sind. 
(4) Für kurzfristige angemeldete Baumaßnahmen oder Sonderverkehre können vom Bürodienst der 
Netzdisposition „netzbedingte Fahrplanregelungen“ bekanntgegeben werden. Diese Fahrplanregelungen 
haben, im Unterschied zu vom Bereich Fahrplan herausgegebenen Fplo, keine abrechnungswirksame 
Änderung des tagesaktuellen Fahrplans zur Folge. 
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(5) Werden bei der Durchführung von Messfahrten Änderungen gegenüber dem geplanten Programm 
erforderlich, so können diese entgegen 420.0504 direkt zwischen Messzugleiter und Fahrdienstleiter ab-
gesprochen werden, solange 

- von der Änderung nur ein Fahrdienstleiterbereich betroffen ist 
- keine Trassenänderungen (z.B. Ausfälle/Teilausfälle, Um-/Ableitungen, Zusatzzüge) eintreten 
- andere Zugfahrten (außer Messfahrten mit demselben Fahrzeug) nicht (zusatz-)verspätet werden 

Alle drei Bedingungen müssen zutreffen. Alle anderen Änderungen sind vom Messzugleiter beim zustän-
digen Bereichsdisponenten zu beantragen. 

(6) Bei Ausrufung einer Stufe des BZ-Störungsmanagements gemäß Richtlinie 420.0200A01 wird 
in der BZ S-Bahn Berlin die Arbeitsstab-Funktion „Koordinator S-Bahn-Netz“ (ggf. als Teilfunktion 
des Regionalen Arbeitsstabes Region Ost) eingerichtet. Die Zusammenarbeit mit EVU erfolgt fern-
mündlich durch bedarfsabhängige Einzelgespräche (Rufnummer 030 297 48223) bzw. im Kommu-
nikationsplan bekanntgegebene Telefonkonferenzen. Bei besonders eskalierendem Störungsver-
lauf kann die direkte Zusammenarbeit mit dem Arbeitsstab (Anwesenheit eines EVU-Vertreters in 
den BZ-Arbeitsräumen) vereinbart werden. 

4.4.1 Pendelbetrieb 
Bei Betriebsstörungen kann durch die BZ S-Bahn Berlin, vorrangig zur besseren Ausnutzung der 
verbliebenen Infrastruktur, im S-Bahn-Netz Berlin auch ohne vorliegende Betra in Abstimmung mit 
der EVU-Leitstelle Pendelbetrieb eingerichtet werden. Die wechselnde Nutzung von Gleisabschnit-
ten durch den Pendelzug und andere Züge (auch Pendelzüge) ist dabei nicht zulässig. In der Kom-
munikation ist statt der Zugnummer die Bezeichnung „Betriebsstelle/Gleis – Betriebsstelle/Gleis“* 
anzuwenden (* fahrtrichtungsunabhängig – maßgeblich ist die erste Pendelfahrt). Im GSM-R-Funk 
erfolgt die Anwahl der Pendelzüge über die Fahrzeuggerätenummer (nicht über die Zugnummer). 

4.4.2 Gleise zur Disposition 

Im Netz der S-Bahn Berlin werden mehrere „Verfügungsgleise“ vorgehalten, die nicht für regelmä-
ßige Abstellungen des Jahresfahrplans beplant werden dürfen. Bei Nutzungskonflikten im Disposi-
tionsfall entscheidet der Netzkoordinator. 

 Zoologischer Garten   Gleis 238 

 Halensee    Gleis 713 

 Schöneweide    Gleis 25 (eingeschränkt nutzbar) 

 Potsdamer Platz   Gleis 456 

 Lichtenberg (Werk Friedrichsfelde) Gleis 23 

Einschränkungen für die Nutzung Gleis 25, Bf Schöneweide: 
• Baubedingt nur als Wendegleis nutzbar, keine Abstellung von Zügen 
• Podeste am Gleis nur für einen Dreiviertelzug vorhanden 
• Wendung eines Vollzuges nur bei Einstieg über den 7.Wagen und wenn im Zug in den 

8.Wagen gelaufen werden kann (keine BR 480, 488) 
• Einzelfallabsprache mit Tf vorab erforderlich 
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4.5 Anschlussgewährung 

Die mit den im Netz der S-Bahn Berlin verkehrenden EVU vereinbarten Wartezeitregelungen (Abwei-
chungen von den Regelwartezeiten) sind im Abschnitt 8 der Richtlinie 420.0401Z01 aufgeführt.  

Anträge zu Wartezeiten von Zügen, die außerhalb des Netzes der S-Bahn Berlin verkehren bzw. 
aus diesem herausfahren, sind an die BZ Berlin zu stellen (gilt nicht für den Bahnhof Karow).  An-
träge zu Wartezeiten von S-Bahn-Zügen können sowohl von der Leitstelle des Zubringer-EVU als 
auch von der Leitstelle des Abbringer-EVU an die BZ S-Bahn Berlin gestellt werden.  

4.6 Außerplanmäßige Fahrplantrassen 

Für das Netz der S-Bahn Berlin ist die 24-h-Funktion „Fahrplan Gelegenheitsverkehr“ nicht eingerich-
tet. Ansprechpartner für dringende Fahrplanangelegenheiten (die nachvollziehbar nicht der regulären 
Trassenanmeldungsfrist von 5 Tagen unterliegen können) ist der für den Zuganfangs- bzw. Überga-
bebahnhof zuständige Bereichsdisponent; ein verbindlicher Anspruch auf Bearbeitung besteht nicht 
bzw. nur dann, wenn die Realisierung des Anliegens durch Belegung vorhandener Bedarfsminuten-
pläne oder Ersatzfahrpläne möglich ist. Satz 2 Teilsatz 2 gilt nicht für dringliche Hilfszüge. 

 

5 Besondere Schienenwege  

- bleibt frei -  
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6 Vereinbarungen zur Disposition 

6.1 Dispositionsvereinbarungen 

Nachfolgende Dispositionsvereinbarungen für die Disposition seiner eigenen Züge wurden vom 
EVU S-Bahn Berlin GmbH nach Richtlinie 420.0202 1(1) hinterlegt: 

Kreuzungsverlegung Linie S7 (O/OI) West 

Wenn für Linie S7 (O/OI) in Fahrtrichtung BPDH in BGRI gilt: Zug ist noch nicht ab-/durchgefahren 
und wenn für Linie S7 (O/OI) in Fahrtrichtung BAF in BPDH gilt: Zug ist planmäßig,  
dann soll für Linie S7 (O/OI) in Fahrtrichtung BAF gelten: Zug fährt zuerst* 
und soll für Linie S7 (O/OI) gelten: Kreuzungsverlegung von BPDH nach BBAB* 

Kreuzungsverlegung Linie S25 (V) Nord 

Wenn für Linie S25 (V) in Fahrtrichtung BHD in BHLS gilt: Zug ist noch nicht angekommen 
und wenn für Linie S25 (V) in Fahrtrichtung BTLS in BHD gilt: Zug ist planmäßig,  
dann soll für Linie S25 (V) gelten: Kreuzungsverlegung von BHD nach BHLS* 

Wenn für Linie S25 (V) in Fahrtrichtung BHD in BARF gilt: Zug ist nicht ab-/durchgefahren  
und wenn für Linie S25 (V) in Fahrtrichtung BTLS in BTG gilt: Zug ist planmäßig, 
dann soll für Linie S25 (V) gelten: Kreuzungsverlegung von BTG nach BRKD* 

Reihenfolge Linie S46 (D) / Linie S85 (M) Süd 

Wenn für Linie S46 (D) in Fahrtrichtung BKW in BKHD gilt: Zug ist noch nicht angekommen  
und wenn für Linie S85 (M) in Fahrtrichtung BFBB in BBMW gilt: Zug ist planmäßig,  
dann soll für Linie S85 (M) in BBMW gelten: Zug fährt zuerst* 

Reihenfolge Linie S47 (K) / Linie S8 (N) Süd 

Wenn für Linie S47 (K) in Fahrtrichtung BSPF in BKHD gilt: Zug ist noch nicht angekommen  
und wenn für Linie S8 (N) in Fahrtrichtung BWI in BBMW gilt: Zug ist planmäßig,  
dann soll für Linie S8 (N) in BBMW gelten: Zug fährt zuerst* 
 
* vorbehaltlich Ausschlussgründe nach Richtlinie 420.0202 1(6) 
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7 Dispositionskonzepte  

7.1 Dispositionskonzepte 

Zwischen der BZ S-Bahn Berlin und den Leitstellen der sich beteiligenden EVU wurden für stark 
belastete Strecken und Knoten standardisierte Dispositionskonzepte vereinbart und durch die BZ 
im Handbuch für Dispositionskonzepte veröffentlicht. 

Im Berliner S-Bahn-Netz für die nachfolgend aufgeführte Strecken (abschnittsweise) 
 Grunewald / Olympiastadion - Westkreuz – Stadtbahn – Biesdorfer Kreuz – Springpfuhl / Wuh-

letal 
 Schönholz / Pankow – Nord-Süd-Tunnel – Anhalter Bf – Schöneberg (Vorort) / Priesterweg 
 Ringbahn sowie Treptower Park / Neukölln – Baumschulenweg – Abzw Grünauer Kreuz 

Für Großstörungen (z.B. starker Wintereinbruch, Sturmtage) mit Auswirkungen auf das Gesamtnetz 
wurden für die Systeme Stadtbahn, Nord/Süd und Ring standardisierte, übergreifend wirksame Kon-
zepte erstellt und im Handbuch für Dispositionskonzepte veröffentlicht. 

7.2 Anwendung von Dispositionskonzepten 

Dispositionskonzepte werden vom Netzkoordinator (ggf. in Abstimmung mit den betroffenen EVU) 
in Kraft bzw. außer Kraft gesetzt. Die Konzepte werden nur zum Fahrplanwechsel, nicht jedoch aus 
Anlass unterjähriger Bauarbeiten berichtigt und müssen im Anwendungsfall daher ggf. tagesaktuell 
angepasst werden. 
 

8 Streckenabschnitte mit Sturmwarnung 

- bleibt frei -  
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0 Vorwort* 

0.1 Zweck 

Mit diesem Dokument gibt die Betriebszentrale (BZ) Frankfurt/Main regionale Ergänzungen zur 
Modulgruppe 420.02 heraus. 

0.2 Zielgruppe und Gültigkeit 

Dieser Teil der regionalen Zusätze richtet sich gleichermaßen an EVU und Mitarbeiter der DB 
InfraGo AG und gilt jeweils für eine Netzfahrplanperiode (siehe Deckblatt). 

Bei notwendigen Änderungen wird dieses Dokument unterjährig aktualisiert. 

0.2.1 Bekanntgabe an Fahrdienstleiter außerhalb Betriebszentralen 

Nicht alle in diesem Teil der regionalen Zusätze der BZ Frankfurt/Main enthaltenen Abschnitte 
sind für Fahrdienstleiter außerhalb der Betriebszentralen von Relevanz. Die nachfolgende Über-
sicht stellt dar, welche Abschnitte den Fahrdienstleitern außerhalb der BZ bekanntgegeben wer-
den. 

Inhalte in 
 

Bekanntgabe an Fdl außerhalb BZ 

ja nein 

Abschnitt 0 X  
Abschnitt 1 X  
Abschnitt 2 X  
Abschnitt 3  X 
Abschnitt 4  X 
Abschnitt 5 X  
Abschnitt 6 X  
Abschnitt 7  X 
Abschnitt 8 X  
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1 Übersicht der Zuständigkeitsbereiche der BZ Frankfurt/Main* 

1.1 Territorialer Zuständigkeitsbereich der BZ 

  

1.2 Zuständigkeitsbereich des Netzkoordinators (Nk) 

Der Zuständigkeitsbereich des Nk der BZ Frankfurt entspricht der unter 1.1 abgebildeten Karte 

1.3 Zuständigkeitsbereiche der Bereichsdisponenten (Bd) im SPV und SGV 

Übersichtkarte siehe Anlage 1a und 1b 
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*
*
*

*
*
*
*
*

2 Erreichbarkeit und Aufgaben der Betriebszentrale Frank-
furt/Main* 

2.1 Erreichbarkeit der BZ 

Bereich Telefon-Nummer Fax-Nummer 
Email-Adresse / Bemerkun-
gen 

Netzkoordinator 069 / 265 - 37100 069 / 265 - 37110 
ffm.bz-nk 
@deutschebahn.com 

Bd Reisezug 1 069 / 265 – 37106 069 / 265 – 37110  
Bd Reisezug 2 069 / 265 – 37107 069 / 265 – 37110  
Bd Reisezug 3 069 / 265 – 19166 069 / 265 – 37110  
Bd Reisezug 4 069 / 265 – 19169 069 / 265 – 37110  
Bd Reisezug 5 069 / 265 – 37106 069 / 265 – 37110  
Bd Reisezug 6 Süd 069 / 265 – 28405 069 / 265 – 37110   
Bd Reisezug 6 Nord 069 / 265 – 28406  069 / 265 – 37110   
Bd S-Bahn 069 / 265 – 37321 069 / 265 – 37110  
Bd Güterzug 069 / 265 – 37101 069 / 265 – 37110  
Bd RFC 1 069 / 265 – 40301 069 / 265 – 37110  
Bd Köln-Rhein/Main 069 / 265 – 37100 069 / 265 – 37110  
regionaler Arbeits-
stab 

069 / 265 – 22222  
Besetzung des reg. AS wird 
separat bekanntgegeben 

Die genannten Funktionen werden teilweise in Personalunion wahrgenommen. 

2.2  Aufgaben des Netzkoordinators 

 Gesamtkoordination auf dem Streckennetz des BZ-Bereichs 

 Wahrnehmung der Schichtleiterfunktion 

 Entscheidung bei Konfliktfällen (Letztentscheid) 

 Ansprechpartner der EVU bei schwierigen Betriebsverhältnissen 

 Veranlassen von Maßnahmen beim Liegenbleiben von Reisezügen (LiZu) 

 In- /Außerkraftsetzung von Dispositionskonzepten 

 Sicherstellen von Ersatzmaßnahmen bei Störungen im Betriebsgeschehen 

2.3 Aufgaben der Bereichsdisponenten 

 Ansprechpartner für die EVU in seinem Bereich (operativer Kundeninformationsservice)  

 Bearbeitung von Anträgen der EVU 

 Meldungen an EVU (Störungen und Unregelmäßigkeiten) 

 Veranlassen dispositiver Maßnahmen im Störungsfall zur Aufrechterhaltung des Zugbe-
triebs 

 Federführung bei der Erstellung und Einführung von Betriebsprogrammen in Abstimmung 
mit den EVU bei kurzfristig auftretenden Einschränkungen der Eisenbahninfrastruktur 

 Entscheidung über Weiterfahrt bei Ausfall/Störung von Zugfunkfahrzeugeinrichtungen 
nach Übergabe an die DB InfraGO AG 
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*

*

*

2.3.1 Bereichsdisponent Reisezug 

 Bearbeiten von Anträgen auf Anschlüsse 

 Weitere Aufgabenteilung - Siehe Anlage 1a 

 Führen Abstellbuch (virtuelle Leitstelle) 

 

2.3.2 Bereichsdisponent Güterzug 

 Siehe Anlage 1b 

 Führen Abstellbuch (virtuelle Leitstelle) 

2.3.3 Bereichsdisponent RFC 1 

 Siehe Anlage 1b 

 Führen Abstellbuch (virtuelle Leitstelle) 

 

2.4 Aufgaben und Erreichbarkeit der Netzleitzentrale (NLZ) 

 Siehe regionale Zusätze Teil 1 der NLZ  
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3 Lagebesprechungen 

3.1 Regelmäßige Lagebesprechung 

Ort:  DB InfraGo AG – Region Mitte  

Lagezentrum der BZ Frankfurt/Main 

   Pfarrer-Perabo-Platz 4 

   60326 Frankfurt/Main 

 Zeitpunkt: jeden Donnerstag 10:00 Uhr 

 Zweck:  Regelmäßiger Informationsaustausch 

3.2 Anmeldung 

Anmeldungen sind bei Bedarf über die Kundenberatung der Region Mitte bis Montag 14:00 Uhr 
für den Folgetermin möglich. 

Anschrift:  DB InfraGo AG, Region Mitte 

  Kundenberatung 

Pfarrer-Perabo-Platz 4 

60326 Frankfurt am Main 

E-Mail:  kundenberatung.spnv-mitte.fahrweg.dbinfrago@deutschebahn.com* 

 

*über diese Mailadresse erfolgt die Anmeldung aller ZB/EVU zu regelmäßigen Lagebesprechen 

3.3 Anlassbezogene Lagebesprechungen 

Interessierte EVU können Ihre Kontaktdaten (Faxnummer/E-Mail Adresse) an die Kundenbetreu-
ung der DB InfraGo AG übergeben und werden danach über die Durchführung von anlassbezo-
genen Lagebesprechungen entsprechend bestehender Vereinbarungen verständigt. 

Kurzfristige Lagebesprechungen aufgrund von Großstörungen bleiben hiervon unberührt. 

3.4 Dokumentation 

Alle Lagebesprechungen werden protokolliert. Die Protokolle sowie ggf weitere während der La-
gebesprechung verteilte Unterlagen werden auf Anforderung auch an EVU versandt, die nicht an 
der Besprechung teilgenommen haben. 

Ansprechpartner: Leiter Netzdisposition der BZ Frankfurt/Main (Tel: 069 / 265 - 19806). 

3.5 Telefonkonferenzen 

Anlassbezogen wird durch die BZ Frankfurt/Main kurzfristig zu Telefonkonferenzen geladen. 

Erreichbarkeit Arbeitsstab Betriebszentrale Frankfurt 069 / 265 – 22222 – die Besetzung des Ar-
beitsstabes wird bei Erfordernis separat bekannt gegeben 

 

Die Einladung zur Telefonkonferenz sowie die Einwahldaten werden an die EVU per e-Mail ver-
sendet. 
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4 Ausführungsbestimmungen zu streckenspezifischen Regelun-
gen 

4.1  Auszug aus den INB 2026 Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGo AG und 
der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (IBN 2026) 

 

„ 3.3.4.2 Rechte und Pflichten des ZB oder des einbezogenen EVU 
Die Benutzung des von der DB InfraGO AG betriebenen Schienennetzes und die Nutzung von 
Kapazitäten in von ihr betriebenen Serviceeinrichtungen setzt – neben den Regelungen der Ziffer 
3.2 – folgendes voraus: 

a) Der ZB oder das einbezogene EVU ist verpflichtet, das nach Maßgabe des ENV und / 
oder ENV-SE bzw. SNV vereinbarte Infrastrukturnutzungsentgelt zu zahlen. 

b) Der ZB oder das einbezogene EVU muss nach den INB sowie nach Maßgabe eines ENV 
zur Benutzung und / oder nach Maßgabe eines ENV-SE bzw. nach Maßgabe eines SNV 
zur Nutzung berechtigt sein. 

c) Ist ein ENV-SE für mehr als eine Netzfahrplanperiode geschlossen, muss der ZB oder das 
einbezogene EVU zusätzlich zu dem laufenden ENV-SE nach Maßgabe der jeweils aktu-
ellen INB und des jeweils aktuellen Grundsatz-INV zur Benutzung berechtigt sein. Die je-
weils vereinbarte Funktionalität – mit Ausnahme der Produktkategorie – sowie sonstige 
Einstufung des vertragsgegenständlichen Nutzungsobjekts bleiben im Verhältnis zum Ver-
tragspartner des ENV-SE verbindlich. Die DB InfraGO AG behält sich vor, Gleise auch 
während eines langlaufenden ENV-SE umzukategorisieren, wenn der Ist-Zustand vom 
Soll-Zustand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abweicht. Kündigungsrechte des ZB 
gem. § 8 Abs. 3 G-INV und der DB InfraGO AG nach Ziffer 3.3.4.4.4 sowie etwaige erfor-
derliche Anpassungen aufgrund Änderung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) bleiben 
unberührt. 

d) Der ZB oder das einbezogene EVU muss eine geltende Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziffer 3.2.5 bei der Benutzung der Schienenwege und / oder der Nutzung von Kapazitäten 
in Serviceeinrichtungen bzw. der Nutzung von Personenbahnhöfen der DB InfraGO AG 
vorhalten. 

e) Der ZB oder das einbezogene EVU ist für die Sicherheit seines Betriebs verantwortlich. 
Dies beinhaltet u. a. Folgendes: 

 Der ZB oder das einbezogene EVU ist verpflichtet, den für die Benutzung der von 
der DB InfraGO AG betriebenen Schienenwege und / oder der Nutzung von Kapa-
zitäten in Serviceeinrichtungen und / oder Personenbahnhöfen geltenden Stand 
der Technik zu beachten. Der Stand der Technik ergibt sich u. a. aus dem betrieb-
lich-technischen Regelwerk (vgl. Ziffer 3.2.1.2.1 sowie 3.2.1.2.3). 

 Ziffer 3.3.4.8 bleibt unberührt.“ 

4.2 Begegnungsverbote in Neubautunneln 

4.2.1 Eggetunnel auf der Strecke Kassel – Warburg – Altenbeken 

 
Im Eggetunnel besteht ein Begegnungsverbot zwischen Reise- und Güterzügen. 

4.2.2 Neuer Mainzer Tunnel / Alte Mainzer Tunnel (Tunnel Mainz Süd und Tunnel 
Mainz Hbf) 

 
Neuer Mainzer Tunnel, es besteht ein Begegnungsverbot zwischen Reise- und Güterzügen, die-
ses „Begegnungsverbot“ ist richtungsunabhängig, d.h. auch Parallelfahrten sind nicht zulässig. 

Alte Mainzer Tunnel (Tunnel Mainz Süd und Tunnel Mainz Hbf), es dürfen sich Reise- und Güter-
züge nicht fahrplanmäßig begegnen. 
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4.3 Nutzungseinschränkungen der S-Bahnstrecken 

 

4.3.1 S-Bahnstrecke Tunnelstammstrecke S-Bahn Rhein-Main 

 
Auf der Tunnelstrecke von Ff-Louisa / Offenbach Ost bis Frankfurt Galluswarte / Ffm Hbf H/T 
dürfen nur Fahrzeuge der BR 420 / 423 / 430 uneingeschränkt eingesetzt werden. 

 

4.3.2 VzG-Strecke 3684 Frankfurt West – Bad Vilbel 

 
Die Strecke entspricht nicht den TSI-Vorgaben und ist aktuell nur für den Verkehr einer reinen S-
Bahn bzw. Stadtschnellbahn und ausschließlich für Personenbeförderung zugelassen. 
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5 Besondere Schienenwege gemäß Infrastrukturnutzungsbedin-
gungen der DB InfraGo AG und der DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH (INB 2026) Ziffer 2.4.1) * 

Auszug aus den INB 2026: 
  
„2.4.1 Besondere Schienenwege 
Bestimmte Strecken können gem. § 57 ERegG als „Besondere Schienenwege“ für die Nutzung 
durch bestimmte Arten von Verkehrsleistungen ausgewiesen werden. 
 
Für den Fall, dass im Rahmen eines Koordinierungsverfahrens eine Einigung über zeitgleiche, 
miteinander nicht zu vereinbarende Anträge auf Zuweisung von Zugtrassen gem. § 52 Abs. 3 bis 
6 ERegG nicht zustande kommt, ist – abweichend von § 52 Abs. ERegG und vorbehaltlich der 
Rechte der ZB aus § 49 ERegG – den nach § 57 ERegG auf den nachfolgend genannten Stre-
cken ausgewiesenen Arten von Verkehrsleistungen bei der Zuweisung von Zugtrassen Vorrang 
einzuräumen. Für die nachrangigen Verkehre können, abweichend vom Antrag auf Zuweisung, 
Zugtrassen auf derselben Strecke, solange Schienenkapazität verfügbar ist, oder auf Alternativ-
strecken angeboten werden. 
 
Im Einzelnen werden folgende Streckenabschnitte gem. § 57 ERegG als „Besondere Schienen-
wege“ ausgewiesen: 
 

 Schnellfahrstrecke Hannover – Fulda – Würzburg 
Streckenabschnitte Hannover – Göttingen – Fulda – Würzburg 
o Vorrang für den Schienenpersonenfernverkehr zwischen 05:30 Uhr und 23:00 Uhr 
o Vorrang für Schienengüterverkehr zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr 

 
Alternativstrecke: 
o Hannover - Kreiensen – Göttingen - Eichenberg - Bebra - Fulda - Flieden - Ge-

münden (Main) – Würzburg 
 

…. 
 Schnellfahrstrecke Köln – Frankfurt 

Streckenabschnitte Abzw. Steinstraße – Limburg Süd – Frankfurt a. M. Flughafen-
Fernbahnhof 
o Vorrang für den Schienenpersonenfernverkehr 

 
Alternativstrecke: 
o Köln - Koblenz - Mainz - Frankfurt-Flughafen Fernbf – Frankfurt („linksrheinisch“) 
o Köln - Troisdorf - Oberlahnstein - Wiesbaden - Mainz - Frankfurt (außerhalb Zeit-

raum Vorrang SGV) 
o (Köln -) Ruhr - Siegen - Dillenburg - Friedberg - Frankfurt/Hanau 

 
 

 Strecke Gremberg – Troisdorf – Oberlahnstein – Wiesbaden 
Streckenabschnitte Troisdorf – Neuwied – Oberlahnstein – Wiesbaden Ost 
o Vorrang für Schienengüterverkehr zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr 

 
Alternativstrecken: 
o Köln - Koblenz - Mainz - Frankfurt-Flughafen Fernbf – Frankfurt („linksrheinisch“) 

….“ 

 



 

Erstellt: Ralf Huschka, I.IB-MI-BN02, Tel. 069 / 265 - 19805  12 

6 Vereinbarung zur Disposition* 

Grundsatz: EVU haben gemäß 420.0202 die Möglichkeit, untereinander Vereinbarungen zur  

betrieblichen Disposition zu treffen.  

Ansprechpartner: Leiter Netzdisposition der BZ Frankfurt, Tel: (069) 265 19806. 

 

6.1 Dispositionsvereinbarungen  

 

keine 
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*
*

*

*
*

7 Streckenabschnitte der Streckenabschnitte, auf denen bei 
Sturmwarnung als Vorsichtsmaßnahme die Züge auf Weisung des 
Fahrdienstleiters (Fdl) auf 80 km/h begrenzt wird 

Strecken-
nummer 

zwischen Betriebsstelle zwischen Betriebsstelle Landkreis 

2651 Sinn Aßlar Lahn-Dill-Kreis 
3520 Abzw. Mönchwald Abzw. Brunnenschneise Groß Gerau 

3523 

Armsheim Nieder Olm 
Mainz-Bingen +  
Alzey-Worms 

Mainz-Marienborn Mainz Hbf 
Mainz-Bingen + 
Mainz 

Alzey Armsheim Alzey-Worms 

Armsheim Gensingen Horrweiler 
Alzey-Worms + 
Mainz-Bingen 

3539 Abzw. Mönchwald Abzw. Mönchhof Groß Gerau 
3610 Kriftel Niedernhausen Main-Taunus-Kreis 
3700 Großen Buseck Grünberg Gießen 

3710 Eschhofen Wetzlar 
Limburg-Weilburg + 
Lahn-Dill 

3900 
Lollar Gießen Pbf Gießen 
Gießen Bergwald Großen Linden Gießen 

3903 Obervellmar Wolfhagen Kassel 
3903/2972 Wolfhagen Korbach Waldeck-Frankenberg 
3944 Korbach Brilon-Wald Waldeck-Frankenberg 
4113 Hanau Hbf Südseite Seligenstadt Main-Kinzig-Kreis 

Stand: 19.11.2025 
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8 Übersicht der Szenarien, für die Dispositionskonzepte (DisKo) 
erstellt und abgestimmt wurden* 

Magistrale Kenziffer 
Region 

Kurzbezeich-
nung 

Langbezeichnung 

 5 1 Guntershausen 

 5 2 Gießen 

Ü12 5 3 Hanau Hbf Nordseite 

Ü12 5 4 Main-Neckar-Brücke 

Ü7 5 5 Bebra 

Ü12 5 6 Hanau (ausschl.) – Fulda (ausschl.) 

Ü16 5 7 Hanau Hbf Südseite (ausschl.) – Aschaffenburg (ausschl.) 

Ü16 5 8 Aschaffenburg (ausschl.) - Laufach 

 5 9 FF-Louisa – Darmstadt (ausschl.) 

 5 10 Darmstadt (ausschl.) – Neu Edingen-Mannheim Friedrich-
feld (Stufe 1 und Stufe 2) 

Ü12 5 11 Zeppelinheim – Riedstadt-Goddelau / Riedstadt-Goddelau  
- Biblis (Stufe 1 und Stufe 2) 

Ü12 5 12 Biblis (ausschl.) – Mannheim-Waldhof 

Ü12 5 13 Frankfurt Süd 

Ü12 5 14 Ausfall UZ FF-Stadion 

Ü12 5 15 Ausfall UZ FF Südseite 

Ü12 5 16 Ausfall UZ FF Nordseite 

Ü11 5 17 Oberwinter - Koblenz 

Ü11 5 18 Koblenz - Bingen 

Ü11 5 19 Bingen - Mainz 

Ü10 5 20 Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe 

Ü10 5 21 Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda 

Ü10 5 22 Fulda - Mottgers 

Ü7 5 23 Bebra - Fulda 

 5 24 Ausfall UZ Galluswarte 

Ü12 5 25 FF Hbf nicht anfahrbar 

Ü12 5 25a FF Hbf nicht anfahrbar mit S-Bahn 

Ü12 5 26 FF Hbf aus UZ gefahren 

Ü9 5 27 Ausfall UZ KRM Süd 

 5 28 Mz-Rhömische Theater - Worms 

Ü9/11/12 5 29 FF Flughafen Fernbahnhof /Regionalbahnhof 

Ü9 5 30 Rückfallkonzept Köln-Rhein-Main  

 5 31 Aschaffenburg (ausschl.) – Darmstadt (ausschl.) nur HLB 

 5 32 Darmstadt (ausschl.) – Mz-Bischofsh. (ausschl.) nur HLB 
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 5 33 Mainz Hbf (ausschl.) – Wiesbaden Hbf (auschl.) nur HLB 

Magistrale Kenziffer 
Region 

Kurzbezeich-
nung 

Langbezeichnung 

 5 95 IPH*ohne Halt FFAW / FFZH 

 5 96 IPH* ohne Halt FHOE / FFAW / FFZN 

 5 97 IPH*Sperrung FFAW / FFZH 

 5 98 IPH* Sperrung FHOE / FFAW / FFZN 

 5 99 IPH*Evakuierung Stellwerk FHOE 

           Stand: 25.11.2025 

*) IPH = Industriepark Höchst (Chemiefabrikation)  



Kassel 
Hbf

Ihringshausen 

Jühnde

Witzenhausen 
Nord

Hedemünden

Kassel Rbf

Obervellmar 

Kassel 
Wilhelmshöhe

Warburg
Hümme

Eschwege 
West

Volkmarsen

Korbach

Brilon Wald

Bad 
Wildungen 

Gunterhausen 

Melsungen
Wabern

Treysa

Kirchhain 
(Bez.Kassel)

Frankenberg
(Eder)

Sarnau

Cölbe

Marburg

Wallau

Dillenburg

Niederwalgern

Alsfeld

Homberg 
(Bez.Kassel)

Lollar

Wetzlar

Bebra 

Gerstungen 

 Blankenheim

Bad Hersfeld

Hünfeld

Götzenhof

Fulda

Gersfeld(Rhön)

Mottgers

Flieden

Jossa

Schlüchtern

Gießen

Gießen -
Bergwald

Hungen 

Beienheim

Friedberg 
(Hess)

Nidda

Glauburg - 
Stockheim

Bad Soden          
- Salm.

Gelnhausen 

Bad Vilbel
Nidderau

Wolfgang

Abzw. 
Rauschwald

Großkrotzenburg

Abzw. 
Steinerts

Aschaffenburg

Elm

Babenhausen

Albshausen

EschhofenLimburg

Nassau(Lahn)

Niederlahnstein 

Koblenz

Staffel

Westerburg

Altenkirchen

DieburgDarmstadt- Nord

Darmstadt 
Arheiligen Rödermark      

Ober-Roden

Darmstadt
 Eberstadt

Bensheim

Weinheim

Pfungstadt

Niedernhausen 

Wiesbaden 
Hbf

Lampertheim

Stockschneise
Bergschneise

Biblis

Hofheim
Eberbach

Alzey

Guntersblum

Osthofen

Darmstadt

Höchst (Odw)

Armsheim

Abzw.
Eichmühle

Wiesbaden- 
Biebrich 

Wiesbaden 
Ost

Mainz Hbf

Abzw. 
Kostheim

Mainz-
Mombach

Mainz                  
Römisches Theater

Mainz 
Bischofsheim

Bingen 
Hbf

Worms Hbf

Bingen 
Stadt

Gau- Algesheim

Büdesheim-
Dromersheim

Bad 
Kreuznach 

Gensingen- 
Horrweiler

Groß Gerau

Groß Gerau    
-Dornberg

Dreieich 
Buchschlag 

Dietzenbach

v

Friedrichsdorf

Siershahn

Montabaur

Boppard

Koblenz
-Mosel

Bullay

Andernach

Remagen

Ahrbrück

Emmels
-hausen

Kaisersesch

Bonn

Linz

Neuwied

Troisdorf

Mainz - 
Kastel

Rüdesheim

Ff-Rödelheim

Bad Soden

Bad Homburg

Kronberg

Breckenheim

Limburg
 -Süd

Siegburg

Fürth

Eppelsheim

Langenlonsheim

Traben 
 Trarbach

Erndtebrück

Kassel 
Bettenhausen

Altenbeken

Übersicht Zuständigkeiten Funktion im SPV 
Bereichsdisponent (+ Bauinformationskoordinator)
BZ Frankfurt am Main 
gültig ab 10.12.2023 (Stand 18.11.2025)

Niederaula

Aschaffenburg 
-Süd

Wertheim

Korbach 
-Süd

Siegen

Buke

Faßdorf

Hönebach

Lauterbach

Laufach

Hösbach

Miltenberg

Stadtprozelten

AmorbachWalldürn

Aschaffenburg-
Nilkheim

Heppenheim

Oberwinter

Unkel

Ingelbach

Wittich

Ehrang

Trier Hbf
Wasserbillig

Apach

Merzig

Gerolstein

Jünkerath

Euskirchen

Saarbrücken

Wächtersbach

Abzw. 
Mainaschaff

Bad Sooden
Allendorf

Groß Umstadt       
-Wiebelsbach 

Aufgaben der Bereichsdisponenten (Details siehe Ril 420): 
netzbezogen, z.B.:
- Disposition und Störfallerfassung in nicht überwachten Bereichen
  (abw. Grenzen bzgl. Festlegung Reihenfolge der Züge gemäß Übersicht Dispositionsbereiche) 

- Übergeordnete Disposition in Streckendispositionsbereichen
- Betriebsprogramm im Störungsfall erstellen
EVU-bezogen, z.B.:
- Ansprechpartner für EVU / Information der EVU
- Erstellung von Fahrplan-Mitteilungen ...
- Funktion Bauinformationskoordinator (BIKo) gem. Ril 420 

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 2 *

955-37107

Einwahl extern: 069-265-xxxxx

zuständig:

Bereichsdisponent 
Köln-Rhein/Main *

955-37100

zuständig:

Bereichsdisponent 
S-Bahn *

955-37321

Grünberg

Weilburg

Bad Laasphe

*Zuständigkeit für EVU-bezogene Aufgaben 
 für Reisezüge (außer S-Bahn Rhein-Main): gemäß dieser Übersicht

 für S-Bahn-Verkehr Rhein-Main: Bereichsdisponent S-Bahn 955-37321

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 4 * 
955-19169

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 5 *
955-37106

Kinzenberg
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Raum
Frankfurt am Main 
siehe Detailansicht

Bereichsdisponent 
S-Bahn

955-37321
zuständig für netzbezogene Aufgaben

+
Bereichsdisponent

Reisezug 1
955-37106

zuständig für EVU-bezogene Aufgaben 
für Reisezüge (außer S-Bahnen)

Herzhausen

Battenberg

regionale Zusätze zur Ril 420 Teil 1 – Anlage 1a

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 6 Süd *

955-28405

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 6 Nord * *1

955-28406

Kirchheim

Nettersheim

Hermeskeil

Büchenbeuren

Hahn 
FlughafenKarthaus

Türkismühle

Neubrücke (Nahe)

Heimbach (Nahe)

Baumholder

Bad Münster 
am Stein

Alsenz

v Hochspeyer

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 1 * 

955-37106

zuständig:

Bereichsdisponent 
Reisezug 3 *
955-37106

Wallmerod

*1  Fahrplanmitteilungen aufgrund von fehlenden Mbr in Fulda werden durch 
    den Reisezug 6 Nord bearbeitet 



Kassel 
Hbf

Ihringshausen 

Jühnde

Witzenhausen 
Nord

Hedemünden

Kassel Rbf

Obervellmar 

Kassel 
Wilhelmshöhe

Warburg
Hümme

Eschwege 
West

Volkmarsen

Korbach

Brilon Wald

Bad 
Wildungen 

Gunterhausen 

Melsungen
Wabern

Treysa

Kirchhain 
(Bez.Kassel)

Frankenberg
(Eder)

Sarnau

Cölbe

Marburg

Wallau

Dillenburg

Niederwalgern

Alsfeld

Homberg 
(Bez.Kassel)

Lollar

Wetzlar

Bebra 

Gerstungen 

 Blankenheim

Bad Hersfeld

Hünfeld

Götzenhof

Fulda

Gersfeld(Rhön)

Mottgers

Flieden

Jossa

Schlüchtern

Gießen

Gießen -
Bergwald

Hungen 

Beienheim

Friedberg 
(Hess)

Nidda

Glauburg - 
Stockheim

Bad Soden          
- Salm.

Gelnhausen 

Bad Vilbel
Nidderau

Wolfgang

Abzw. 
Rauschwald

Großkrotzenburg

Abzw. 
Steinerts

Aschaffenburg

Elm

Babenhausen

Albshausen

EschhofenLimburg

Nassau(Lahn)

Niederlahnstein 

Koblenz

Staffel

Westerburg

Altenkirchen

Dieburg

Darmstadt 
Arheiligen Rödermark      

Ober-Roden

Darmstadt
 Eberstadt

Bensheim

Weinheim

Pfungstadt

Niedernhausen 

Wiesbaden 
Hbf

Lampertheim

Stockschneise
Bergschneise

Biblis

Hofheim
Eberbach

Alzey

Guntersblum

Osthofen

Darmstadt

Höchst (Odw)

Armsheim

Abzw.
Eichmühle

Wiesbaden- 
Biebrich 

Wiesbaden 
Ost

Mainz Hbf

Abzw. 
Kostheim

Mainz-
Mombach

Mainz                  
Römisches Theater

Mainz 
Bischofsheim

Bingen 
Hbf

Worms Hbf

Bingen 
Stadt

Gau- Algesheim

Büdesheim-
Dromersheim

Bad 
Kreuznach 

Gensingen- 
Horrweiler

Groß Gerau

Groß Gerau    
-Dornberg

Dreieich 
Buchschlag 

Dietzenbach

v

Friedrichsdorf

Siershahn

Montabaur

Boppard

Koblenz
-Mosel

Bullay

Andernach

Remagen

Ahrbrück

Emmels
-hausen

Kaisersesch

Bonn

Linz

Neuwied

Troisdorf

Mainz - 
Kastel

Rüdesheim

Ff-Rödelheim

Bad Soden

Bad Homburg

Kronberg

Breckenheim

Limburg
 -Süd

Siegburg

Fürth

Eppelsheim

Langenlonsheim

Traben 
 Trarbach

Erndtebrück

Kassel 
Bettenhausen

Altenbeken

Übersicht Zuständigkeiten Funktion im SGV 
Bereichsdisponent (+ Bauinformationskoordinator)
BZ Frankfurt am Main 
gültig ab 10.12.2023 (Stand 18.11.2025)

Niederaula

Aschaffenburg 
-Süd

Wertheim

Korbach 
-Süd

Siegen

Buke

Faßdorf

Hönebach

Lauterbach

Laufach

Hösbach

Miltenberg

Stadtprozelten

AmorbachWalldürn

Aschaffenburg-
Nilkheim

Heppenheim

Oberwinter

Unkel

Ingelbach

Wittich

Ehrang

Trier Hbf
Wasserbillig

Apach

Merzig

Gerolstein

Jünkerath

Euskirchen

Saarbrücken

Wächtersbach

Abzw. 
Mainaschaff

Bad Sooden
Allendorf

Groß Umstadt       
-Wiebelsbach 

Aufgaben der Bereichsdisponenten (Details siehe Ril 420): 
netzbezogen, z.B.:
- Disposition und Störfallerfassung in nicht überwachten Bereichen
  (abw. Grenzen bzgl. Festlegung Reihenfolge der Züge gemäß Übersicht Dispositionsbereiche) 

- Übergeordnete Disposition in Streckendispositionsbereichen
- Betriebsprogramm im Störungsfall erstellen
EVU-bezogen, z.B.:
- Ansprechpartner für EVU / Information der EVU
- Erstellung von Fahrplan-Mitteilungen ...
- Funktion Bauinformationskoordinator (BIKo) gem. Ril 420 

zuständig:

Bereichsdisponent 
Güterzug *
955-37101

Einwahl extern: 069-265-xxxxx

Grünberg

Weilburg

Bad Laasphe

*Zuständigkeit für EVU-bezogene Aufgaben 
 für Güterzüge & Netzfahrten: gemäß dieser Übersicht
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siehe Detailansicht

Herzhausen

Battenberg

regionale Zusätze zur Ril 420 Teil 1 – Anlage 1b

Kirchheim

Nettersheim

Hermeskeil

Büchenbeuren

Hahn 
FlughafenKarthaus

Türkismühle

Neubrücke (Nahe)

Heimbach (Nahe)

Baumholder
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Alsenz

v Hochspeyer

zuständig:

Bereichsdisponent 
RFC 1 * 

955-40301

Wallmerod

Darmstadt- 
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